
Versicherungssumme 
(Warenwert)

bis EUR
SVS-Prämie *) SVS-Prämie DE **) LVS-Prämie ***)

2.500,00                             2,91                          4,36                         5,81                        
3.750,00                             4,42                          6,64                         8,85                        
5.000,00                             5,82                          8,72                         11,63                      
6.250,00                             7,10                          10,65                       14,19                      
7.500,00                             8,67                          13,02                       17,35                      

10.000,00                           11,34                        17,01                       22,67                      
15.000,00                           16,24                        24,36                       32,48                      
20.000,00                           21,13                        31,70                       42,25                      
25.000,00                           25,30                        37,96                       50,61                      
50.000,00                           44,73                        67,09                       89,46                      

100.000,00                         73,80                        110,70                     147,60                    
150.000,00                         104,87                      157,31                     209,74                    
200.000,00                         134,00                      201,00                     268,00                    
300.000,00                         160,85                      241,27                     321,70                    

darüber bis 1.500.000,00 0,43 %o  0,64 %o 0,86 %o

SVS/LVS Prämien-Tabelle

alle Prämien inklusive gesetzlicher Versicherungssteuer

**) Warenchäden deckt der SVS nur in Österreich. Für Verkehrsverträge über die Besorgung von 
Versendungen von AT nach DE oder umgekehrt kann zur Deckung von Warenschäden in 
Deutschland eine erhöhte Prämie veranschlagt werden.

*) gemäß § 39 AÖSp ist der Spediteur zur Eindeckung einer Speditionsversicherung für alle 
Speditionsaufträge verpflichtet. Der Deckungsumfang richtet sich nach dem 
Speditionsversicherungsschein (SVS), siehe den Anhang zu den AÖSp.

***) im Falle einer Einlagerung von mehr als 2-wöchiger Dauer ist zusätzlich zum SVS auch ein 
Lagerversicherungsschein (LVS) zu lösen. Die hierauf entfallende LVS-Prämie ist bei Einlagerung 
und danach monatlich, jeweils zu Monatsbeginn fällig.

Basis für die Speditionsversicherung ist der jeweilige Warenwert. Sollte bei Auftragserteilung kein 
Warenwert bekannt gegeben werden, wird gemäß § 42 iVm § 35 AÖSp vom Spediteur eine 
Bemessungsgrundlage in seinem Ermessen (derzeit EUR 12,51/kg) festgelegt. ACHTUNG: es 
besteht die Gefahr der Unterversicherung!


